
Statuten des bundes „FF.“

$ 1. Der name des bundes wird bezeichnet durch „FF“
(Folklore Fellows, Folkeminde-Forskere, Federation des
Folkloristes, Folkloristischer Forscherbund).

S 2. Der bund verfolgt den zweck:
a) den forschern volkskundliches (folkloristisches) ma-

terial aus den verschiedenen-ländern zugänglich zu machen

und kataloge derartiger sammlungen herauszugeben;
b) die herausgabe wissenschaftlich befriedigender ver-

öffentlichungen volkskundlicher (folkloristischer) materialien
in einer leicht zugänglichen sprache oder mit referaten in
einer solchen zu fördern.

3 3. Durch vermittlung des bundes können abschriften,
auszüge und übersetzungen von handschriften und schwer
zugänglichen druckwerken aus öffentlichen und, so weit wie
nöglich, auch aus privaten sammlungen beschafft werden.

3 4. Das von dem bunde besorgte material darf ohne
besondere erlaubnis nicht zu anderen zwecken als wissen-

schaftlicher forschung benutzt werden (NB. nicht für gesamt-
publikationen). Wird material verlangt, das gelegentlich zu
einer wissenschaftlichen arbeit im eigenen lande verwendet
werden Soll, ist der vermittler berechtigt dasselbe während
einer bestimmten zeit zurückzuhalten,

8 5. Für jedes land, das im bunde durch mitglieder
vertreten ist, soll eine lokalverwaltung oder ein vertreter
aingesetzt werden, der die bestellungen des materials ver-
mittelt.

8 6. Beim beitritt zu dem bunde sind als beitrag zur
bestreitung der laufenden ausgaben des bundes und zur


